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Neues aus Gesetzgebung & 

Finanzverwaltung 

BMF: Keine Anwendung der Urteilsgrundsätze der BFH-Urteile VIII R 9/19 
und VIII R 15/20 auf Abspaltungen im Sinne des § 15 UmwStG 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat in einem Schreiben vom 19. Mai 
2022 Stellung zur Anwendung der BFH-Urteile VIII R 9/19 und VIII R 15/20 vom 
1. Juli 2021 genommen. 

Der Bundesfinanzhof hat mit den Urteilen VIII R 9/19 (siehe 
unseren Blogbeitrag) und VIII R 15/20 (siehe unseren Blogbeitrag) vom 1. Juli 
2021 entschieden, dass der Begriff der Abspaltung in § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG 
typusorientiert auszulegen ist und in Drittstaatenfällen keine partielle 
Gesamtrechtsnachfolge („kraft Gesetzes“) voraussetzt, sofern der ausländische 
Staat eine solche nicht vorsieht und die Vermögensübertragung einerseits und die 
Zuteilung der Anteile am übernehmenden Rechtsträger andererseits in einem 
einheitlichen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen. 

Nach Auffassung des BMF sollen diese Urteilsgrundsätze auf Abspaltungen i. S. 
d. § 15 UmwStG nicht anzuwenden sein. Insoweit sollen weiterhin die für die 
Vergleichbarkeit maßgeblichen Kriterien der Randnr. 01.36 des BMF-Schreibens 
vom 11. November 2011, BStBl I S. 1314 gelten. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 19. Mai 2022, IV C 2 -S 1978-b/20/10005 :004. 

 

Weltweiter Körperschaftsteuer-Mindestsatz: EU-Parlament stimmt mit 
Änderungen zu 

Das Europäische Parlament hat am 19. Mai 2022 einen Vorschlag der 
Kommission zur Umsetzung der internationalen Vereinbarung über einen 
weltweiten Mindeststeuersatz von 15% für Unternehmen angenommen (Pillar 2). 

Hintergrund 

Ziel der Richtlinie ist es, die von der OECD/G20 im Dezember 2021 vereinbarte 
Reform der Vorschriften über die internationale Unternehmensbesteuerung in EU-
Recht umzusetzen. Diese globale Vereinbarung zielt darauf ab, einen 
Körperschaftsteuer-Mindestsatz von 15% für große multinationale Unternehmen 
zu gewährleisten und ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem 
wirksamen und fairen System der Gewinnbesteuerung. 

Parlament will eine schnelle Umsetzung 

Der von Aurore Lalucq (S&D, FR) verfasste Bericht wurde mit 503 Ja-Stimmen 
bei 46 Nein-Stimmen und 48 Enthaltungen angenommen. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/228719/aktienzuteilung-im-rahmen-eines-us-amerikanischen-spin-off-kein-steuerpflichtiger-kapitalertrag/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/228725/update-zuteilung-von-paypal-aktien-durch-ebay-spin-off-nicht-steuerpflichtig/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2022-05-19-bfh-urteile-VIII-R-9-19-und-VIII-R-15-20-vom-1-juli-2021-keine-anwendung-der-urteilsgrundsaetze-auf-abspaltungen-im-sinne-des-paragraf-15-UmwStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Der Text billigt die Schlüsselelemente des Kommissionsvorschlags, 
insbesondere die Beibehaltung des vorgeschlagenen Zeitplans für die Umsetzung 
und eine Umsetzungsfrist bis zum 31. Dezember 2022 mit der Absicht der 
raschen Anwendung des Gesetzes. 

Die Abgeordneten haben jedoch Änderungen am Vorschlag der Kommission 
vorgenommen. Sie wollen eine Klausel zur Überprüfung des Schwellenwerts für 
die Jahreserträge einführen, ab dem ein multinationales Unternehmen dem 
Mindeststeuersatz unterliegt. Außerdem fordern sie eine Bewertung der 
Auswirkungen der Gesetzgebung auf die Entwicklungsländer. 

Die Abgeordneten wollen auch bestimmte von der Kommission vorgeschlagene 
Ausnahmeregelungen einschränken und die Möglichkeiten des Missbrauchs der 
Vorschriften begrenzen, insbesondere durch die Einführung eines besonderen 
Artikels mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuerumgehungsmodellen. 

Nächste Schritte 

Der Bericht, der die Stellungnahme des Parlaments darstellt, wird nun an den Rat 
weitergeleitet, der einen endgültigen Text einstimmig annehmen muss. 

Fundstelle 

EU-Parlament, Pressemitteilung vom 19. Mai 2022. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0823
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20220517IPR29938/weltweiter-korperschaftsteuer-mindestsatz-parlament-will-schnelle-umsetzung
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 27. Mai 2022 

 
 
§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AStG ist nicht einschränkend dahingehend 
auszulegen, dass durch die unentgeltliche Anteilsübertragung auf 
den beschränkt Steuerpflichtigen das Recht Deutschlands zur 
Besteuerung der in den unentgeltlich übertragenen Anteilen 
ruhenden stillen Reserven ausgeschlossen oder beschränkt 
werden müsste.  
 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 022/22 des BFH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG setzt einen 
ursprünglichen Vorsteuerabzug voraus. Der ursprüngliche 
Vorsteuerabzug kann sich in den Fällen des § 13b UStG a.F. aus 
der Saldierung der Umsatzsteuer nach § 13b Abs. 2 Satz 1 UStG 
a.F. mit dem Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG 
ergeben. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben setzen 
voraus, dass sie kurze Zeit vor Beginn bzw. kurze Zeit nach 
Beendigung des Kalenderjahres der wirtschaftlichen Zugehörigkeit 
nicht nur gezahlt, sondern auch fällig geworden sind. 
 

Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urteil I R 30/19: 
Ausschluss oder 
Beschränkung des 
nationalen Be-
steuerungsrechts ist 
kein ungeschriebenes 
Tatbestandsmerkmal 
des § 6 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 AStG 
 
 
08. Dezember 2021 
 

Urteil V R 33/18: Zur 
Vorsteuerberichtigung 
nach § 15a Abs. 1 
UStG in den Fällen 
des § 13b UStG a.F. 
 
 
 
 
 
 
01. Februar 2022 
 

 

 
Urteil X R 2/21: 
Fälligkeitserfordernis 
bei regelmäßig 
wiederkehrenden 
Einnahmen und 
Ausgaben 
 
 
 
 
 
16. Februar 2022 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210082/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/wegzugsbesteuerung-nach-dem-aussensteuergesetz-astg/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210083/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210085/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

EuGH-Vorlage XI R 30/19: EuGH-Vorlage zum Vorsteuerabzug bei 
Kureinrichtungen 
15. Dezember 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil X R 2/20: Aufteilung von Alterseinkünften eines 
Ruhestandsbeamten des EPA 
15. Dezember 2021 
Zum Urteil 
 
Beschluss XI R 19/18: Vom Vorsteuerabzug ausgeschlossener 
Repräsentationsaufwand eines Pferderennstalls mit Pferdezucht und -
handel 
15. Dezember 2021 
Zum Urteil 

 

Rechtsprechung im Blog 
 

BFH hegt unionsrechtliche Zweifel am Aufteilungsgebot im Hotelgewerbe 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Beschluss entschieden, dass 
es ernstlich zweifelhaft ist, ob das in § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG im 
nationalen Recht angeordnete Aufteilungsgebot für Leistungen, die nicht 
unmittelbar der Vermietung dienen, mit Unionsrecht vereinbar ist (Anschluss an 
den BFH-Beschluss vom 26.05.2021 - V R 22/20, BFHE 273, 351). 

Hintergrund 

Die Steuer beträgt gemäß § 12 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) für jeden 
steuerpflichtigen Umsatz 19 % der Bemessungsgrundlage (sog. 
Regelsteuersatz). Nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 UStG ermäßigt sich die Steuer 
auf 7 % für die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer 
zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, sowie die kurzfristige 
Vermietung von Campingflächen. Dies gilt nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG 
nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch wenn 
diese Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind. 

Sachverhalt 

Streitig ist, ob Leistungen der Antragstellerin an ihre Hotelgäste als einheitliche 
Leistungen dem ermäßigten Steuersatz i.S. des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 des 
UStG unterliegen. 

Die Antragstellerin, eine GmbH, betreibt ein Hotel und Restaurant. In den Jahren 
2014 bis 2017 (Streitjahre) erhielten alle Hotelgäste auch ein Frühstück sowie 
Zugang zur hoteleigenen Badelandschaft (Spa). Übernachtungen ohne Frühstück 
oder Zugang allein zum Spa bot die Antragstellerin nicht an. 

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass Übernachtung, Frühstück und Spa 
jeweils eigenständige Leistungen seien, von denen die Übernachtung einerseits 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210087/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210084/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210086/
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dem ermäßigten und Frühstück sowie Spa anderseits dem allgemeinen 
Steuersatz in Höhe von 7 % bzw. 19 % zu unterwerfen seien. 

Die Antragstellerin beantragte die Aussetzung der Vollziehung beim Finanzgericht 
Nürnberg, da sie das Aufteilungsgebot des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG unter 
Verweis auf das EuGH-Urteil vom 18. Januar 2018, C-463/16 „Stadion 
Amsterdam“ für europarechtswidrig hält. 

Der Antrag vor dem Finanzgericht Nürnberg hatte keinen Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH gab der Beschwerde zum Teil statt und setzte die Vollziehung des 
angefochtenen Umsatzsteueränderungsbescheids insoweit aus. 

Das in § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG normierte Aufteilungsgebot für Leistungen, 
die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, wurde vom erkennenden Senat 
bisher als unionsrechtskonform angesehen (vgl. BFH, Urteil vom 24. April 2013, 
XI R 3/11, BStBl. II 2014, 86, Rz 51, m.w.N.; offen lassend BFH-Urteil vom 13. 
Juni 2018, XI R 2/16, BStBl. II 2018, 678, Rz 24). 

Es ist inzwischen jedoch fraglich, ob an dieser Rechtsprechung des Senats nach 
Ergehen des EuGH-Urteils Stadion Amsterdam festzuhalten ist. 

Der EuGH hat im Urteil Stadion Amsterdam entschieden, dass eine einheitliche 
Leistung wie die im dortigen Ausgangsverfahren fragliche, die aus zwei separaten 
Bestandteilen, einem Haupt- und einem Nebenbestandteil, besteht, für die bei 
getrennter Erbringung unterschiedliche Mehrwertsteuersätze gälten, nur zu dem 
für diese einheitliche Leistung geltenden Mehrwertsteuersatz zu besteuern ist, der 
sich nach dem Hauptbestandteil richtet, und zwar auch dann, wenn der Preis 
jedes Bestandteils, der in den vom Verbraucher für die Inanspruchnahme dieser 
Leistung gezahlten Gesamtpreis einfließt, bestimmt werden kann (vgl. EuGH-
Urteil Stadion Amsterdam, Rz 36). 

Hieraus könnte für das gesetzliche Aufteilungsgebot in § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 
UStG folgen, dass bei unselbständigen Nebenleistungen die gesamte einheitliche 
Leistung dem ermäßigten Steuersatz der Hauptleistung "Übernachtung" zu 
unterwerfen ist. 

Die sich aus dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung ergebende 
Rechtsfolge, dass die unselbständige Nebenleistung stets das Schicksal der 
Hauptleistung zu teilen hat, könnte insoweit das Aufteilungsgebot aus § 12 Abs. 2 
Nr. 11 Satz 2 UStG verdrängen. 

Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheids bestehen 
nunmehr, nachdem der V. Senat des BFH durch den Beschluss vom 26. Mai 
2021, V R 22/20 (unter dem Az. C-516/21 beim EuGH geführt, siehe 
unseren Blogbeitrag) den EuGH um Vorabentscheidung dazu ersucht hat, ob 
das nationale Aufteilungsgebot des § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG mit Unionsrecht 
vereinbar ist. 

Außerdem ist es ungeklärt, ob den Grundsätzen zur Bestimmung eines 
einheitlichen Umsatzes Vorrang gegenüber Art. 135 Abs. 2 Buchst. c 
MwStSystRL, wonach die Vermietung von auf Dauer eingebauten Vorrichtungen 
und Maschinen steuerpflichtig ist, zukommt, oder aus Art. 135 Abs. 2 Buchst. c 
MwStSystRL ein Aufteilungsgebot abzuleiten sein könnte, so dass einheitliche 
Umsätze in einen (nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. l MwStSystRL die Vermietung 
und Verpachtung von Grundstücken betreffend) steuerfreien und einen (nach Art. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/228631/update-eugh-vorlage-zur-umsatzsteuerfreiheit-mitverpachteter-betriebsvorrichtungen/
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135 Abs. 2 Buchst. c MwStSystRL die Vermietung von auf Dauer eingebauten 
Vorrichtungen und Maschinen betreffend) steuerpflichtigen Teil aufzuspalten sind. 

Die vom EuGH in diesem Vorabentscheidungsersuchen zur Klärung der Frage, 
ob bei einer einheitlichen Leistung die Hauptleistung einerseits steuerfrei und die 
Nebenleistung andererseits steuerpflichtig sein können, heranzuziehenden 
Grundsätze könnten auf die den Streitfall betreffende Frage, ob bei einer 
einheitlichen Leistung unterschiedliche Steuersätze nach dem im nationalen 
Recht angeordneten Aufteilungsgebot i.S. des § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 UStG 
möglich sind, zu übertragen sein. 

Fundstelle 

BFH, Beschluss vom 07. März 2022 (XI B 2/21 (AdV)), veröffentlicht am 19. Mai 
2022. 

 

Niedersächsisches Finanzgericht bejaht regelmäßigen Anspruch auf 
Akteneinsicht im Steuerverwaltungsverfahren 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat zu der Frage Stellung genommen, ob 
Steuerpflichtige einen Anspruch auf Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren 
haben, ob Art. 15 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auf direkte Steuern 
Anwendung findet und ob die Vorschrift einen gesonderten Anspruch auf 
Akteneinsicht umfasst. 

Sachverhalt 

Die Kläger hatten für die Erstellung der Steuererklärung einen Steuerberater 
beauftragt und ihn zur Entgegennahme des Bescheides bevollmächtigt. Erst nach 
der Bestandskraft des Steuerbescheides haben die Kläger von dem Bescheid 
Kenntnis erlangt. Den Erläuterungen in dem Bescheid konnten sie entnehmen, 
dass es Rückfragen gegeben hatte, von denen sie ebenfalls keine Kenntnis 
hatten. Da der (nunmehr ehemalige) Steuerberater keine Auskunft gegeben hatte, 
beantragten sie beim Finanzamt Akteneinsicht um die Angaben zu überprüfen 
und um ggf. Regress nehmen zu können. 

Dies lehnte das Finanzamt ab. Den Klägern fehle das notwendige berechtigtes 
Interesse an der Akteneinsicht. Ein Anspruch würde sich auch nicht aus der 
DSGVO ergeben. 

Richterliche Entscheidung 

Das Niedersächsische Finanzgericht folgte dem Finanzamt nicht und gab den 
Klägern Recht. 

Das Finanzamt habe das Akteneinsichtsgesuch ermessenfehlerhaft abgelehnt. 
Anders als andere Verfahrensordnungen enthalte die Abgabenordnung zwar kein 
normiertes Akteneinsichtsrecht im Verwaltungsverfahren, dem Steuerpflichtigen 
stehe aber nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ein Anspruch 
auf ermessensgerechte Entscheidung zu. Hierbei habe das Finanzamt die 
Belange des Steuerpflichtigen mit denen der Behörde abzuwägen. 

Das Finanzgericht hat in seiner Entscheidung die abzuwägenden Rechtsgüter 
konkretisiert und ausgeführt, dass aus dem Rechtsstaatsprinzip gemäß Art. 20 
Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) i.V. mit dem Prozessgrundrecht gemäß Art. 19 
Abs. 4 GG und dem nunmehr in Art. 41 II lit. a der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union ausdrücklich verankerten Recht auf Gehör grundsätzlich ein 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210081/
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Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
 
 
 

 

HIER 

 

ZUM SEMINAR 

Akteneinsichtsrecht folge, welches die Finanzbehörde mit dem Schutz Dritter und 
ihrem Ermittlungsinteresse sowie ihrem Verwaltungsaufwand abzuwägen habe. 

Weiterhin hat das Finanzgericht ausgeführt, dass Art 15 DSGVO auch auf direkte 
Steuern (wie die Einkommensteuer) Anwendung finde. Art. 15 DSGVO sehe 
jedoch nur ein Auskunftsrecht vor. Ob dieses Auskunftsrecht durch Akteneinsicht 
oder auf anderem Wege zu erfüllen sei, müsse das Finanzamt nach 
pflichtgemäßem Ermessen entscheiden. Das Gericht konnte diese Frage 
dahinstehen lassen, da den Klägern bereits aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen 
ein Akteneinsichtsrecht zustand. 

Der Finanzgericht hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung der 
Rechtsfrage zugelassen. 

Fundstelle 

Niedersächsisches Finanzgericht, Urteil vom 18. März 2022 (7 K 11127/18), siehe 
den Newsletter 5/2022 des Finanzgerichts; die Revision wurde zugelassen, 
über die Einlegung ist noch nichts bekannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Meldungen 

Krieg in der Ukraine: Lagebild zur aktuellen Situation in der Ukraine, 24. Mai 2022 

  

Überblick zur aktuellen Situation in der Ukraine 

 

Die Datei finden Sie hier: Lagebild Ukraine 

 

 

Terminplaner 
  

Automotive Tax Seminar 2022 

31.05. bis 01.06. 

 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://www.pwc-events.com/automotive-seminar
https://www.pwc-events.com/automotive-seminar
https://www.pwc-events.com/automotive-seminar
https://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=STRE202275204&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
https://finanzgericht.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/newsletter-5-2022-vom-27-april-2022-210712.html
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/232125/krieg-in-der-ukraine-lagebild-zur-aktuellen-situation-in-der-ukraine-24.-mai-2022/?download=230222
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E-MAIL SENDEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Noch Fragen? 
 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 

einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 

Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 

Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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